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Text 

Verjährung erbrechtlicher Ansprüche 

§ 1487a. (1) Das Recht, eine Erklärung des letzten Willens umzustoßen, den Geldpflichtteil zu 
fordern, letztwillige Bedingungen oder Belastungen von Zuwendungen anzufechten, nach erfolgter 
Einantwortung ein besseres oder gleiches Recht geltend zu machen, den Geschenknehmer wegen 
Verkürzung des Pflichtteils in Anspruch zu nehmen oder sonstige Rechte aus einem Geschäft von Todes 
wegen zu fordern, muss binnen drei Jahren ab Kenntnis der für das Bestehen des Anspruchs 
maßgebenden Tatsachen gerichtlich geltend gemacht werden. Unabhängig von dieser Kenntnis verjähren 
diese Rechte dreißig Jahre nach dem Tod des Verstorbenen. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für die Aneignung durch den Bund. 


